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Rahmenplan für die Durchführung einer mindestens 40-stündigen 
jagdpraktischen Ausbildung im Rahmen eines Ausbildungslehr-

ganges nach § 3 Abs. 3 a) JPO 

 
 
1. Einzelansitz mit einem oder zwei Teilnehmern im Hochwildrevier 

Ziel: - Erkennen und Ansprechen verschiedener Schalenwildarten nach Alter,  
  Geschlecht und Abschussnotwendigkeit. 
- ggf. Aufbrechen nach Erlegung 

Zeit: mind. 5 Stunden 
 
alternativ:  Exkursion ins Wildgehege (z.B. Wildpark Johannismühle etc.) 
 
 
 
2. Teilnahme an einer Gesellschaftsjagd (je nach Jahreszeit möglich) 

Ziel: - Aufbrechen von Schalenwild 
- Kenntnis der Tätigkeit als Jagdhelfer 
- Planung, Organisation und Durchführung einer Gesellschaftsjagd einschließlich  

             Organisation von Nachsuchen 
- Unfallverhütungsvorschriften in der Praxis 
- Anforderungen bei der Wildbretbehandlung hinsichtlich der Wildbrethygiene 
- Grundlagen des jagdlichen Brauchtums 

Zeit: mind. 6 Stunden 
 
 
 

3. Niederwildbewirtschaftung 
Ziel: - Kenntnisse über die Biotopgestaltung zum Erhalt und zur Stärkung der 

  Niederwildbesätze (Biotopmaßnahmen) 
- Ausüben der Fallenjagd, Prädatorenmanagemet 
- Fährtenkunde 

Zeit: mind. 4 Stunden 
 
alternativ:  Exkursion ins Lehrrevier Groß Kreutz  
 
 
 
4. Hochwildbewirtschaftung 

Ziel: - Kontrolle von Kirrungen 
- Lesen von Pirschzeichen 
- Kenntnis über praktische Revierarbeiten wie z.B. das Anlegen von  
  Wildäckern, Wildäsungsflächen und Kirrungen als Bejagungshilfe. 

Zeit: mind. 4 Stunden 
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5. Grundsätze des Land- und Waldbaus 
Ziel: - Vermittlung von land- und forstwirtschaftlichen Grundkenntnissen 
 - Maßnahmen zur Verhinderung von Wildschäden auf landwirtschaftlichen Nutz- 
    flächen und im Wald 
 - Erkennen und Bewerten von Wildschäden 
 - Erläuterung des Ablaufs eines Wildschadensverfahrens (Vorverfahren) 

Zeit: mind. 8 Stunden 
 
 
 
6. Wildbretverwertung in der Praxis 

Ziel: - Erlernen des Abschwartens bzw. aus der Decke-Schlagens und Zerwirken  
  von Wild 
- Erzeugung von hochwertigem Wildlebensmittel 
- Wildhygienische Ausbildung 
- Streifen von Raubwild 
- Behandlung und Präparation von Trophäen 

Zeit: mind. 5 Stunden 
 
 
 
7. Bau von jagdlichen Einrichtungen 

Ziel: - Bau einer jagdlichen Ansitzeinrichtung unter Berücksichtigung der 
  Unfallverhütungsvorschriften (VSG 4.4). 

Zeit: mind. 4 Stunden 
 
 
 

8. Jagdhundeausbildung 
Ziel: - Jagdkynologische Grundkenntnisse 

Zeit: mind. 4 Stunden 
 
Empfehlung: (zeitweilige) Teilnahme an Hundeführerlehrgängen 
 
 
 
Summe:  40 Stunden 
 

 
Hinweise: 
- Bei der festgelegten Stundenzahl handelt es sich jeweils um Zeitstunden (60 Min.) 
 
- Die Ausbildungsschwerpunkte 1 und 2 können, sofern eine Durchführung im Rahmen des 

40-stündigen jagdpraktischen Ausbildungslehrganges nicht möglich ist, auch durch einen er-
fahrenen jagdpachtfähigen Jagdscheininhaber (Mentor) durchgeführt und mit dem Nach-
weisformular für das jagdpraktische Jahr nach § 3 Abs. 3 b) JPO bestätigt werden. 

 


